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07/2018 Änderungs-Bebauungsplan Nr. 56/3 „Weserstraße“ im beschleunigten Verfahren nach 
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1. Aufstellungsbeschluss  
2. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB, so-

wie der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 BauGB im Rahmen der Offenlage  
3. Offenlagebeschluss gemäß § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 
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08/2018 Bebauungsplan Nr. 300 „Thomas-Morus-Straße / Siedlungsstraße“ im beschleunigten 
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• Aufstellungsbeschluss 
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09/2018 Hinweis auf die Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Inte-
ressengemeinschaft EmsRadweg für die Tourismusregionen Paderborner Land, Kreis 
Gütersloh, Münsterland, Emsland und Ostfriesland 

10 

 
 
 
06/2018 
 
Tagesordnung zur 40. Sitzung des Rates der Stadt 
Gütersloh am Freitag, dem 09.03.2018, 17:00 Uhr, 
im Rathaus, Ratssaal, Berliner Str. 70, 33330 Gü-
tersloh 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
1. Einführung und Verpflichtung eines neuen Rats-

mitgliedes 
2. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 

Sitzung 
3. Anträge auf Änderung der Tagesordnung 
4. Mitteilungen des Bürgermeisters 
5. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 
6. Umbesetzung von Gremien/Vertretung der Stadt in 

Gremien Dritter 
7. Vorschlag der Vertrauenspersonen für die Bildung 

eines Ausschusses zur Wahl von Schöffinnen und 
Schöffen 

8. Klinikum Gütersloh gGmbH: Bauliche Zielplanung 
und Investitionsbedarf - weitere Vorgehensweise 

9. Bekanntgabe der Ermächtigungsübertragungen 
aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 
2018 

10. Bekanntgabe geleisteter über- und außerplanmä-
ßiger Aufwendungen und Auszahlungen 2017 

11. Überplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 83 GO 
NRW für die Janusz Korczak-Gesamtschule 

12. Bebauungsplan Nr. 300 „Thomas-Morus-Straße/ 
Siedlungsstraße“ im beschleunigten Verfahren  

 
 
 

nach § 13 a BauGB. 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Erlass einer Veränderungssperre 

13. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Gütersloh 
14.Nebentätigkeiten des Bürgermeisters im Jahr 2017 
15. Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 26.02.2018: 

Zeitplan Haushaltsberatungen für den HH 2019 
16. Antrag der SPD-Fraktion vom 26.02.2018: 

Insolvenzberatung in der Stadt Gütersloh, bisher 
Diakonie 

17. Fragen der Ratsmitglieder 
 
Nichtöffentliche Sitzung: 
 
18. Mitteilungen des Bürgermeisters 
19. Fragen der Ratsmitglieder 
20. Beteiligungsangelegenheit Stadtwerke Gütersloh 

GmbH 
21. Personalangelegenheiten 

Beförderungen von Beamten 
 
Diese Bekanntmachung finden Sie unter 
www.amtsblatt2018.guetersloh.de sowie weitere In-
formationen unter www.ratsinfo.guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 27.02.2018 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister  
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2018.guetersloh.de     (Beitrag 06/2018) 
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07/2018 
 
Änderungs-Bebauungsplan Nr. 56/3 „Weserstraße“  
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
 
1. Aufstellungsbeschluss  
2. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öf-

fentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB, sowie der 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 BauGB im 
Rahmen der Offenlage  

3. Offenlagebeschluss gemäß § 3 (2) BauGB und 
§ 4 (2) BauGB 

 
Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 28.03.2017 dem Entwurf 
des Änderungs-Bebauungsplanes Nr. 56/3 „Weser-
straße“ zum Zwecke der öffentlichen Auslegung wie 
folgt zugestimmt: 
 

„Der Änderungs-Bebauungsplan Nr. 56/3 „We-
serstraße“ wird für das aus dem anliegenden 
Übersichtsplan ersichtliche Plangebiet aufge-
stellt. Dem Entwurf des Änderungs-
Bebauungsplanes Nr. 56/3 „Weserstraße“ mit 
Begründung in vorliegender Fassung wird zum 
Zwecke der Offenlage zugestimmt. Die frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange soll während der Offenlage 
durchgeführt werden.“ 

 
Das zukünftige Plangebiet ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze 
unterbrochene Linie abgegrenzt. 
Es grenzt westlich an den Straßenverlauf der Weser-
straße. Im Norden und Süden grenzt das Plangebiet 
an die vorhandene Wohnbebauung. Die östliche 
Grenze verläuft entlang einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche. 
 
Ziel der Planung ist die Verdichtung der Wohnbebau-
ung durch Nutzungserweiterungen des aktuell rechts-
verbindlichen Bebauungsplanes. 
 
Gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass dieser Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
wird. 
 
Im aktuellen Planungsstadium soll nunmehr der Ent-
wurf öffentlich ausgelegt werden. 
 
Der Planentwurf des Änderungs-Bebauungsplanes 
Nr. 56/3 „Weserstraße“ liegt mit Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

12.03.2018 bis einschließlich 13.04.2018 
 
beim Bürgermeister der Stadt Gütersloh, Fachbereich 
Stadtplanung, Rathaus, Haus I, Berliner Straße 70, 
9. Obergeschoss, 33330 Gütersloh, während der 
Dienststunden öffentlich aus. 
 
Während dieser öffentlichen Auslegung besteht die 
Gelegenheit zur Erörterung und es können Stellung-
nahmen vorgebracht werden. Auf die Möglichkeit, 

Stellungnahmen schriftlich vorzubringen, wird hinge-
wiesen. 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 
Abs. 2, Satz 2, 2. Halbsatz BauGB nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 
können und dass ein Antrag nach § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Zuständige Sachbearbeiterin: 
Heike Tellkamp, Zimmer 910 
Tel.: 05241/82-2705, Fax: 82-3533 
E-Mail: Heike.Tellkamp@guetersloh.de  
 
Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten auch un-
ter: www.stadtplanung.guetersloh.de  
 

 
Übersichtsplan zum Änderungs-Bebauungsplan 
Nr. 56/3 „Weserstraße“ 
Ausschnitt: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
© Kreis Gütersloh 2013 
www.kreis-guetersloh.de 
 
Gütersloh, den 22.02.2018. 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Nina Herrling 
Stadtbaurätin 
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2018.guetersloh.de     (Beitrag 07/2018) 
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08/2018 
 
Bebauungsplan Nr. 300 „Thomas-Morus-Straße / 
Siedlungsstraße“ im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a BauGB. 
 
• Aufstellungsbeschluss 
 
Der Planungsausschuss des Rates der Stadt Güters-
loh hat in seiner Sitzung am 20.02.2018 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 300 „Thomas-Morus-
Straße“ gemäß § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i. V. m. §§ 7, 41 Abs. 1 Buchst. f) der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) wie folgt beschlossen: 
1. „Der Bebauungsplan Nr. 300 „Thomas-Morus-

Straße / Siedlungsstraße“ wird für das aus dem 
anliegenden Übersichtsplan ersichtliche Plangebiet 
aufgestellt.“ 

2. „O“ 
 
Das zukünftige Plangebiet ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich und durch eine schwarze 
unterbrochene Linie abgegrenzt. 
Das Quartier wird durch die Straßenverläufe der 
Thomas-Morus-Straße im Westen, der Siedlungsstra-
ße im Norden, der Melanchthonstraße im Osten sowie 
der Herzebrocker Straße im Süden begrenzt.  
 
Mit dem vorliegenden Planverfahren sollen die Vo-
raussetzungen für eine Nachverdichtung geschaffen 
werden.  
 
Zuständiger Sachbearbeiter: 
Günter Maas, Zimmer: 911 
Tel.: 05241/82-3277, Fax: 82-3533,  
E-Mail: Guenter.Maas@guetersloh.de 
 
Der Aufstellungsbeschluss des Planungsausschusses 
des Rates der Stadt Gütersloh vom 20.02.2018 über 
den Bebauungsplan Nr. 300 “Thomas-Morus-Straße” 
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Informationen und Beteiligungsmöglichkeit auch unter: 
www.stadtplanung.guetersloh.de 
 

 
Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 300 
“Thomas-Morus-Straße” 
Ausschnitt: Deutsche Grundkarte (ohne Maßstab) 
© Kreis Gütersloh 2013 
www.kreis-guetersloh.de 
Gütersloh, den 23.02.2018 
 
i. V. 
Nina Herrling 
Stadtbaurätin 
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter  
www.amtsblatt2018.guetersloh.de     (Beitrag 08/2018) 
 
 
 
09/2018 
 
Hinweis auf die Bekanntmachung der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung über die Interessenge-
meinschaft EmsRadweg für die Tourismusregio-
nen Paderborner Land, Kreis Gütersloh, Münster-
land, Emsland und Ostfriesland 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Inte-
ressengemeinschaft EmsRadweg für die Tourismus-
regionen Paderborner Land, Kreis Gütersloh, Münster-
land, Emsland und Ostfriesland zwischen dem Kreis 
Paderborn, der Stadt Delbrück, dem Kreis Gütersloh, 
der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, der Stadt Riet-
berg, der Stadt Rheda-Wiedenbrück, der Stadt Güters-
loh, der Gemeinde Herzebrock-Clarholz, der Stadt 
Harsewinkel, dem Kreis Warendorf, dem Kreis Stein-
furt, dem Landkreis Emsland, dem Landkreis Leer, der 
Stadt Emden und der Sennegemeinde Hövelhof sowie 
deren Genehmigung durch die Bezirksregierung Det-
mold sind im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Det-
mold Nr. 6 vom 05.02.2018 auf den Seiten 31 - 33 
veröffentlicht.  
 
Dieser Hinweis erfolgt unter Bezugnahme auf § 24 
Abs. 3 GkG NRW (Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit).  
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Gütersloh, den 26.02.2018 
     
Henning Schulz 
Bürgermeister 
 
 
Diese Bekanntmachung erhalten Sie unter 
www.amtsblatt2018.guetersloh.de     (Beitrag 09/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 29.03.2018.  


